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[bookmark: _Toc65505139]ANHANG A - BESONDERE BETRIEBSVORSCHRIFTEN

STandseilbahn
[bookmark: _Hlk53057319]

[bookmark: _Hlk45027499]Nr. / Benennung: ______________________________________________________________

· Maximale Anzahl an Personen bzw. maximale Belastung pro Fahrzeug
· Grenzwert für Betrieb bei Wind

[bookmark: _Hlk37870884][bookmark: _Hlk53057360]Besondere Betriebsvorschriften (Als beispiel angeführt)
· Eventuelle Häufung der Obliegenheiten für Einzelanlagen (Sommer- / Winterbetrieb);
· Mindestbestand des notwendigen Personals für die verschiedenen Betriebsmodalitäten im öffentlichen Betrieb;
· Eventuelle zusätzliche Pflichten des Personals;
· Personal für die Instandhaltung;
· Anleitung zur Überprüfung der Abziehkraft der Schienenbremsen und / oder Probe zur Messung der Schließkraft der Bremsen mittels Kraftmessdose oder gleichwertige Probe, mit Angabe der entsprechenden Mindestwerte;
· Anleitung zur Überprüfung der automatischen Auslösung der Schienenbremse durch Reduzierung der Seilspannung (Schlaffseilauslösung) mit Angabe der notwendigen Restspannung;
· Besondere Bestimmungen für den Fall eines ungewollten Einfallens der Schienenbremse (Alarm und / oder Bremse geschlossen) und die eventuell zu treffenden Maßnahmen (eventuelle Bezugnahme auf die Betriebs- und Wartungsanleitung);
· Besondere Bestimmungen für den Fall eines Ansprechens einer Schutzeinrichtung des Kopierwerks (z.B. Einfahrtsüberwachung oder Fixpunkt);
· Bestimmungen für das Anfahren der Anlage außerhalb des öffentlichen Betriebes mit unbesetzter Antriebsstation;
· Bestimmungen für einen öffentlichen Betrieb der Anlage ohne Wagenbegleiter;
· Öffentlicher Betrieb mit unbesetzter Gegenstation;
· Öffentlicher Betrieb ohne Wagenbegleiter und mit unbesetzter Gegenstation;
· Öffentlicher Betrieb mit Wagensteuerung;
· Betrieb mit Notstromaggregat;
· Besondere Bestimmungen für den Fall eines Ansprechens des Streckensicherheitsstromkreises, Feststellung von eventuellen Seilentgleisungen;
· Zusätzliche spezifische Aufgaben des Personals in den verschiedenen Modalitäten des öffentlichen Betriebes;
· Transport von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Behinderung;
· Transport von Gegenständen oder Waren (z.B. Position und Befestigung, eventueller Transport außerhalb der Fahrzeuge, falls vorgesehen);
· [bookmark: _Hlk37870992]Öffentlicher Betrieb bei Nachtstunden;
· [bookmark: _Hlk46326255]Transport von Fahrrädern, Rutschgeräte oder Ähnlichem (z.B. Maximale Anzahl an Fahrräder, Befestigung innerhalb der Kabine, eventueller Transport außerhalb der Fahrzeuge);
· [bookmark: _Hlk46326281]Transport von Haustieren;
· Eventuelle zusätzliche Proben und periodische Kontrollen auf Anweisung des verantwortlichen Technikers, auch in Bezug auf die Strecke und den Kunstbauwerken;
· Ausgleichsmaßnahmen für den öffentlichen Betrieb unter eingeschränkten (teilweise oder gesamte Überbrückung) oder außergewöhnlichen Umständen;
· Bestimmungen für den Betrieb der Anlage mit Zwischenstation;
· Zeitabstände und Modalität der Versetzung der Zug- und Gegenseile im Bereich der Endbefestigungen;

[bookmark: _Toc65505140]
ANHANG B – BERGEPLAN

DER STANDSEILbahn


Nr. / Benennung: ______________________________________________________________

Besonderen Bestimmungen und Anweisungen
(Als beispiel angeführt)
Der Bergeplan muss unter anderem fallweise folgendes enthalten:
· Details und Verteilung der Rettungsteams, Modalitäten zum Erreichen der Fahrzeuge und Evakuierung der Passagiere, gegebenenfalls auch in Abhängigkeit von der Position längs der Strecke;
· Beschreibung der Zufahrten und Verteilung der Einsatzfahrzeuge für die Bergung (eventuell samt Lageplan);
· Maximale Dauer der Bergeaktion;
· Pflichten des Betreibers: Begleitung der Fahrgäste, bis zur Erreichung ihrer Eigenständigkeit;
· Bereitstellung von zusätzlichen Erste-Hilfe-Mitteln in den Stationen und Transportfahrzeugen für die Versorgung der Fahrgäste;
· Merkmale der Strecke, eventuelle Angabe der Wege zum Erreichen der Aufenthaltsorte;
· Eventuelle Bestimmungen für die Bergung von Menschen mit Behinderung oder Kindern;
· Bezugspersonen / Organisationen und nützliche Telefonnummern für die Durchführung der Bergung.
[bookmark: _Toc53132066][bookmark: _Toc65505141]
ANHANG C - VERHALTENSWEISE IM BRANDFALL

DER Standseilbahn


Nr. / Benennung: ___________________________________________________________________________

Bestimmungen für die VERHALTENSWEISE IM bRANDFALL (IM UND AussER BETRIEB




